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Christian v. Wolffersdorff

Zwischen Reform und Krise

Neue Verwirrungen über die Aufgaben von Jugendhilfe
und Kriminalpolitik

1. Einleitung

In den Medien häuften sich in den letzten Monaten Nachrichten und Meinun¬

gen zu kriminalpolitischen Fragen. Die Öffentlichkeit scheint alarmiert von der

Vorstellung, die Kriminalität - vor allem die Kinder- und Jugendkriminalität -

könne sich explosionsartig ausweiten und zum Risiko für die Stabilität der Ge¬

sellschaft werden (KernerAVeitekamp 1998, S. 486). Offen ausgesprochene oder

latent mitschwingende Forderungen nach Strafverschärfung beherrschen den

Tenor zahlreicher Meldungen.
In Deutschland ist ein Richtungsstreit entbrannt, nicht nur in der Parteipoli¬

tik. Auch wichtige Reformkonzepte, die den neueren Jugend- und kriminalpoli¬
tischen Diskussionen einmal ihren Stempel aufgeprägt haben, unterliegen der

Revision - hierzulande wie auch in vielen anderen westlichen Ländern. Die At¬

traktivität sozialräumlicher Kontroll- und Überwachungsstrategien nimmt in

dem Maße zu, wie die auf soziale Integration und Resozialisierung abzielenden

Ansätze der Vergangenheit als unzulänglich empfunden oder als korrekturbe¬

dürftige Fehlschläge bewertet werden. Experimente mit Ausgangssperren und

elektronischen Systemen lassen die Konturen einer neuen Kontrollstrategie

hervortreten, die der herkömmlichen Internierung von Individuen die Überwa¬

chung von Räumen durch privat organisierte Sicherheitskräfte und spezielle Si¬

cherheitstechnologien an die Seite stellt (Scheerer 1997, S. 22). Doch scheint es

verfrüht, aus der Verfeinerung der elektronischen Überwachungsmöglichkeiten
schon das Ende des Gefängnisses abzuleiten oder den Übergang von der Diszi-

plinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft zu postulieren, wie es Deleuze

(1990) in seinem Essay über das „elektronische Halsband" tut. International

formiert sich ein neuer „Bedarf" an Einschließungsmöglichkeiten. Die rasant

gestiegenen Inhaftierungsraten in den USA und die Erprobung von Erzie¬

hungslagern in den Niederlanden sind Beispiele dafür, und auch die aktuelle

kriminalpolitische Auseinandersetzung in Deutschland muß in diesem Kontext

gesehen werden.

Ein Kennzeichen dieser Auseinandersetzung ist es, daß sich in ihr reale Be¬

troffenheit und Sorge um die Lebenslagen junger Menschen mit einer populisti¬
schen Rhetorik mischen, der es in erster Linie darum geht, mit Hilfe ordnungs¬

politischer Symbolik das Bild eines starken und durchsetzungsfähigen Staats zu

befestigen. „Strafrecht wird instrumentalisiert für Zwecke symbolischer Politik,

deren empirische Begründbarkeit nicht mehr hinterfragt wird. Beispielhaft läßt

sich dies an der modischen Ausrichtung an generalpräventiven Begründungs-
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292 Sozialpolitische Rahmenbedingungen

mustern für die Strafe nachvollziehen" (Dünkel 1995, S. 307). Trotzdem ist die¬

se Auseinandersetzung notwendig, weil sich die Bedingungen für Reformpro¬

zesse in der Sozialen Arbeit gewandelt haben. Die Akzeptanz der am „Betroffe¬

nen" orientierten Positionen von einst - mit ihren Prinzipien von Hilfe statt

Strafe, Resozialisierung, Humanisierung des Strafvollzugs usw. - hat sich verrin¬

gert; überall weht ihnen ein steifer Wind von law and order entgegen. In dieser

Situation geht es darum, sich neu über die Substanz und den Sinn einer Reform¬

politik zu verständigen, die in der Öffentlichkeit noch vor relativ kurzer Zeit auf

breite Zustimmung rechnen konnte, in jüngster Zeitjedoch unverkennbar in die

Defensive geraten ist. Die Frage ist, für welche Inhalte Soziale Arbeit in der

Auseinandersetzung mit Kriminalität und Dissozialität noch stehen kann, wenn

angesichts des gesellschaftlichen Strukturwandels einerseits ein Beitrag zur Ge¬

staltung des Sozialen von ihr erwartet wird, während sie andererseits auf die

Rolle eines Reparaturbetriebs reduziert wird.

Dieser Beitrag versucht, die aktuelle Kontroverse um die Aufgaben von Ju¬

gendhilfe und Kriminalpolitik nicht nur als interne Angelegenheit der Sozialen

Arbeit zu thematisieren, sondern sie in einem größeren Zusammenhang zu re¬

flektieren. Kapitel 2 befaßt sich zunächst mit dem gesellschaftlichen Kontext

moderner Jugend- und Straffälligenhilfe. Gefragt wird, wie sich die Rahmenbe¬

dingungen der Arbeit mit „Randgruppen" im Zuge der deutschen Vereinigung,
insbesondere aber durch die Zunahme der Armut und die dadurch vorangetrie¬

bene soziale Polarisierung des Landes verändert haben. Kapitel 3 und 4 wech¬

seln von der strukturellen zur exemplarischen Betrachtung und zeigen auf, wie

zwei zentrale Praxisfelder der Randgrappenarbeit - Heimerziehung und Straf¬

fälligenhilfe - von der im Titel des Beitrags behaupteten Verwirrung erfaßt wer¬

den. Im Anschluß an eine Vergegenwärtigung der jüngeren Reformgeschichte,
die in beiden Feldern zu grundlegend neuen Konzepten führte, wird gefragt,
welche Auswirkungen das neue Verlangen nach repressiven und ausgrenzenden

Lösungen in diesen Bereichen hat. Kapitel 5 gibt eine zusammenfassende Dis¬

kussion der Probleme, die in den untersuchten Beispielen deutlich werden.

Die These der folgenden Überlegungen läßt sich folgendermaßen zusam¬

menfassen: Eine diffuse Unsicherheitserfahrung führt gegenwärtig in breiten

Schichten der Bevölkerung zu einer verstärkten Angst vor Kriminalität und dis¬

sozialen Verhaltensweisen. Diese äußert sich, massenmedial vermittelt und ver¬

stärkt, in einer dramatisierenden Interpretation der Kriminalstatistik, deren

Steigerungsraten ungeprüft als Indikatoren für den drohenden Zusammen¬

brach der sozialen Sicherheit aufgefaßt werden. Dadurch bedingt, erhalten (par¬

teipolitisch abgestütze Forderungen nach einer Verschärfung des strafrechtli¬

chen Sanktionsspektrams und nach neuen Unterbringungssystemen zwischen

Jugendhilfe und Justiz Auftrieb. Jugendhilfe und Kriminalpolitik werden auf

diese Weise zum Aktionsfeld einer symbolischen Politik, der es nicht um die

Veränderung von Strukturen, sondern um die Demonstration staatlicher Hand¬

lungsbereitschaft geht. Für die Praxis bringt eine solche Aufgabenzuweisung die

Gefahr mit sich, in eine „Spaltung" zurückzufallen, die sie im Zuge der neueren

Reformprozesse eben erst überwunden hat. Die populistische Leichtfertigkeit,
mit der die Jugend- und kriminalpolitische Diskussion zur Zeit geführt wird, ist

deswegen gefährlich, weil sie der Sozialen Arbeit insgesamt eine Rückkehr zu

jener „binären Logik" des Sortierens, des Unterscheidens von Erziehungsfähi-
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gen und Erziehungsunfähigen nahelegt, von der ihre Geschichte auf fatale Wei¬

se bestimmt war. -Um der Aktualität des Themas gerecht zu werden, nimmt der

Beitrag nicht nur auf Fachliteratur, sondern auch auf Mediendarstellungen Be¬

zug.

2. Zum geselbchaftlichen Kontext moderner Jugend- und Straffälligenhilfe

Wie wirkt sich der aktuelle gesellschaftliche Wandel auf die Soziale Arbeit aus?

Die Visionen, die Ende der achtziger Jahre den Umbrach der politischen und

gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland begleiteten, wirken ein knappes
Jahrzehnt später ziemlich entrückt: Gleichheit der Lebensbedingungen in Ost

und West, Wohlstand und Sicherheit, vorausschauende Sozialpolitik. Auch das

verheißungsvolle Bild vom gemeinsamen Bau des „euopäischen Hauses" zeigt
tiefe Risse. Die gesellschaftlichen Krisen, Konflikte und Kriege, die der politi¬
schen Entwicklung der letzten Jahre ihren Stempel aufprägten, haben die Hoff¬

nung auf einen bruchlosen Übergang vom Zeitalter der Konfrontation in ein

Netz gleichberechtigter Kooperation zerstört. Nicht nur in bezug auf die osteu¬

ropäischen Länder, sondern auch in Deutschland erwies sich die Rede von

schnell erreichbaren „blühenden Landschaften" als Element einer verschleiern¬

den Rhetorik, die weniger von Sachlichkeit als von Interessen des Machterhalts

geleitet war. Seitdem im wiedervereinigten Deutschland überwunden geglaubte
Formen von Fremdenhaß, Rassismus und Ausgrenzung aufbrechen, wächst die

Irritation. Und seitdem Eruptionen rechtsradikaler Gewalt mit erschreckender

Regelmäßigkeit das Vertrauen in die Möglichkeit gesellschaftlicher Integration

untergraben, schwindet auch die Überzeugungskraft von Versprechungen, die

den Wandel als harmonischen Prozeß mit garantiert gutem Ausgang darzustel¬

len versuchten. Nahezu reflexhaft stellte sich als Reaktion auf die Erfahrung
von Unsicherheit und Krise ein verstärkter Bedarf an Feindbildern ein.

Daß das gesellschaftliche Klima des Landes sich von der anfänglichen Verei¬

nigungseuphorie weit entfernt hat und deutliche Anzeichen von Depression er¬

kennen läßt, wird inzwischen nicht nur in Wirtschaft und Politik registriert. Auch

die sozialwissenschaftliche Forschung zeichnet aufgrund vielfältiger Untersu¬

chungen das Bild einer Gesellschaft, die den Schock der Umbruchperiode bei

weitem noch nicht überwunden, ja noch nicht einmal vollständig realisiert hat.

Zu den auffälligen Phänomenen, die aus der Frustration über die neue deutsche

Wirklichkeit resultieren, gehört eine Jugenddebatte, die in weiten Teilen aus¬

schließlich auf negativ besetzte Themen Bezug nimmt: Gewaltbereitschaft, Ge¬

fährdung, Drogen, Straßenkinder, Kriminalität. Über Jugend wird heute oft so

geredet und geschrieben, als handle es sich bei ihr an sich schon um ein bedroh¬

liches Phänomen - ein Stück Fremdheit im eigenen Land, das nur mit Vorsicht

zu genießen ist. Daß sich die an der Jugend wahrgenommenen Probleme bei

gründlicher Betrachtung stets als Seismographen struktureller Entwicklungen
erweisen (eine der wenigen sicheren Feststellungen, die sich aus fünf Jahrzehn¬

ten Jugendforschung gewinnen lassen), gerät dabei schnell in Vergessenheit. Es

sind verschiedene Problemerfahrangen, die sich im verbreiteten Unbehagen an

den Folgen der deutschen Vereinigung bündeln und auf das Feld der Sozialen

Arbeit durchschlagen:
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- In den alten Bundesländern ist die Erschütterung eines kulturellen Selbstbewußtseins zu regi¬

strieren, das sich jahrzehntelang auf die scheinbar zweifelsfreie Überlegenheit des Westens grün¬

den konnte. Das verfestigte Deutungsmuster vom fortschrittlichen Westen und vom rückschritt¬

lichen Osten ist durch die Entgrenzung Europas brüchig geworden. Die Konfrontation mit dem

anderen und Fremden im eigenen Land brachte geronnene hegemoniale Denkweisen ins Wan¬

ken (Beispiele dafür finden sich bei Wagner 1996, S. 95ff.; vgl. auch Becker u.a. 1992). Der Ab¬

schied von der Größenphantasie unaufhörlichen ökonomischen Wachstums, der sich auch unab¬

hängig von den Kosten der Wiedervereinigung ankündigt, erzeugt nicht nur wirtschaftliche,

sondern auch mentale Probleme. Ein Land, das sich lange Zeit unangefochten in der Rolle des

internationalen Musterknaben wähnte, sieht sich auf eine Bescheidenheit verwiesen, die es bis¬

lang ganz einfach nicht im Programm hatte. Die darin liegende Kränkung gibt Haltungen Auf¬

trieb, die sich durch aggressive Selbstbehauptung und forcierte Konkurrenz gegen die Erfahrung

von Schwäche zu immunisieren suchen. Nicht zufällig versucht ein beträchtlicher Teil des rechts-

aktionistischen Spektrums gegenwärtig, sich als Speerspitze solcher Haltungen zu profilieren
und die grassierende Angst vor sozialem Abstieg für eigene Zwecke zu nutzen.

- Der praktische Umgang mit dieser Problematik fordert die Soziale Arbeit gegenwärtig an einer

besonders empfindlichen Stelle heraus - nämlich bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen

und bis zu welchem Grad sie in der Arbeit mit Angehörigen dieses Spektrums „parteilich" sein

kann, ohne sich dem Vorwurf der Verharmlosung auszusetzen. Wer sich auf eine reale Konfron¬

tation mit aggressiven und rechtsorientierten Jugendlichen einläßt, macht die Erfahrung, daß sie

nicht nur Täter, sondern auch Opfer sind. Zugleich unterliegt eben diese Einsicht einer massiven

Tabuisierung, die es den Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit schwer macht, sich gegen den Ver¬

dacht einer unkritischen Annäherung an diese Klientel zur Wehr zu setzen. So gesehen, gerät

Jugendarbeit bei dem Versuch, sich mit gewaltbereiten Jugendlichen auseinanderzusetzen, leicht

in eine Pattsituation. Auf der einen Seite muß sie sich in einer „verstehenden" Einstellung auf die

Komplexität von Biographien einlassen, auf der anderen begegnet ihr das massive Feindbild vom

kahlgeschorenen, antisozialen Analphabeten, der von idealistischen Erziehern nun auch noch in

Schutz genommen werden soll (vgl. J. Müller 1997, S. 2f und S. 252f.).
- Die Arbeitslosigkeit wuchs, vor allem in den neuen Bundesländern, in Größenordnungen, die

noch vor wenigen Jahren als unvorstellbar bezeichnet worden wären. Parallel dazu spitzte sich

die Lage auf dem Lehrstellenmarkt kontinuierlich zu. Die vorliegenden Zahlen verdeutlichen,

daß Hunderttausende von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Phase beschleunigter

gesellschaftlicher Umbrüche dem Risiko ausgesetzt sind, in dauerhafte Ausweglosigkeit abge¬

drängt zu werden und ihre Resignation aggressiv zu kompensieren (vgl. Dünkel 1995, S. 305ff.; v.

Wolffersdorff 1994b). Die Angst, nicht einmal den Einstieg ins Arbeitsleben zu schaffen und

später ohne Job dazustehen, plagt heute schon Zwölfjährige. Daher sind es weniger die am klas¬

sischen Identitätskonzept (zusammenfasssend Keupp 1997,S. llff.) orientierten Reifungsvorgän¬

ge wie Berufsergreifung, Partnerwahl, Ablösung, Verselbständigung, sondern ökonomisch be¬

dingte Ängste und Zweifel, die sich in neueren Jugendstudien als prägende Faktoren der

Jugendphase erweisen. Die neue Shell-Studie rückt diesen Befund in das Zentrum ihrer Darstel¬

lung (Jugendwerk der deutschen Shell 1997, S. 13f.).
- Die Polarisierung der Gesellschaft in auseinanderdriftende Welten von ökonomischer Prosperi¬

tät und sozialer Ausgrenzung erweist sich als das zentrale Merkmal des aktuellen Wandels.Wäh¬

rend die Zunahme des Reichtums ebenso wie die legalen, halblegalen und kriminellen Berei¬

cherungsstrategien, auf denen sie basiert, exorbitante Dimensionen annehmen (Huster 1993),

verfestigen sich neue Armutspopulationen. In beschleunigten Marginalisierungsprozessen schär¬

fen sich die Konturen einer neuen gesellschaftlichen Unterklasse, die sich in einer Grauzone

zwischen alimentierter Existenz und psychosozialer Verelendung zu bewegen hat. Zentrale Vor¬

aussetzungen für gesellschaftliche Integration - bezahlte Arbeit, ausreichende Bildungsqualifi¬
kationen und Wohnstandards, Gesundheit etc.- werden in dieser Grauzone prekär bis unerreich¬

bar. Die strukturelle Abkopplung dieser Schichten drückt sich im Trend zu räumlicher

Segregation aus, wie sie in den USA bereits weit forgeschritten ist. Die Überwachung von Ar¬

menghettos wie auch reichen (weißen) Wohnsiedlungen, aber auch die massenhafte Inhaftierung

von Angehörigen der farbigen Unterschicht und anderer ethnischer Randgruppen sind Kennzei¬

chen dieser Entwicklung. Eine expandierende private Sicherheitsindustrie nutzt die grassierende

Kriminalitätsangst der Bevölkerung als Markt für Sicherheitstechnologien (McMahon 1997;

Voss 1997). Daß Wohngebiete mit sozialen Mehrfachbelastungen (verfallende Bausubstanz, Ar¬

beitslosigkeit und Armut, ethnische Spannungen, mangelnde Bildung und Ausbildung) allmäh¬

lich „umkippen" und in der realen Bedeutung des Wortes zu sozialen Brennpunkten werden
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können, wurde für die Situation in Frankreich von Dubet/Lapeyronnie (1994) beschrieben.

Auch in deutschen Großstadtregionen sind Ansätze einer solchen Entwicklung unverkennbar.

- Die aktuellen Armutszahlen in Deutschland zeigen, daß sich die Angst vor Ausgrenzung und

sozialem Abstieg nicht länger auf die herkömmlichen Randgruppen von Obdachlosen, verelen¬

deten Alkoholikern etc. beschränkt, sondern längst in Bereiche der Mittelschicht vorgeschoben

hat, die bislang als armutsresistent galten. Die Tatsache, daß binnen weniger Jahre eine ganze

Reihe aufsehenerregender Studien über die neue (alte) Armut erschienen ist (vgl. Döring u.a.

1990; Tobias/Boettner 1992; Hauser/Hübinger 1993; Hanesch u.a. 1994; Leibfried/Leisering

1995; Hübinger 1997), reflektiert eine krisenhafte Wirtschafts- und Sozialentwicklung, die zu

ressentimentgeladenen Einstellungsmustern geführt hat. Stereotype über „Sozialhilfebetrug",

„Asylantenflut", „Ausländer" etc. haben dabei nicht selten den Charakter sich selbst erfüllender

Prophezeiungen (vgl. Honneth 1994, S. 101). In der schleichenden Verfestigung von Strukturen

sozialer Ungleichheit schält sich damit eine neue Gestalt von Armut und Ausgrenzung heraus.

Armutslagen sind - in Deutschland wie in vergleichbaren Industrienationen - beweglicher ge¬

worden. Sie lassen sich nicht mehr ohne weiteres den Randgruppen zuordnen und können zu¬

mindest vorübergehend jeden - vor allem jede - treffen. Das Risiko der Armut zeigt sich im

Blick auf den Lebenslauf biographisiert, im Blick auf die gesellschaftliche Schichtung entgrenzt

(Leibfried/Leisering 1995).
- Die wachsende Anzahl junger Sozialhilfeempfänger und der steigende Anteil von Langzeitar¬

beitslosen haben zur Folge, daß angesichts ungelöster Strukturfragen immer mehr ökonomische

Probleme auf die sozialen Unterstützungsnetze abgewälzt werden müssen - wo sie früher oder

später als pädagogische Probleme zu Buche schlagen. Je ausgeprägter die finanziellen Engpässe

sind, denen sich die Soziale Arbeit ihrerseits ausgesetzt sieht, desto mehr trägt diese Verschie¬

bung irrationale und krisenhafte Züge. Für den Bereich der Jugend- und Straffälligenhilfe ergibt

sich daraus ein Dilemma, das auch den gegenwärtigen Diskussionen über Erziehung und Strafe

ihre besondere Brisanz verleiht: Einerseits muß sie auf die Normalisierung von Armutslagen und

Ausgrenzungserfahrungen mit Angeboten reagieren, in denen es nicht mehr vorrangig um „Er¬

ziehung", sondern um materielle Unterstützung, Räume und soziale Gelegenheiten - also um

Ressourcen geht; diesem Aspekt versuchte in letzter Zeit vor allem das Alltags- und Lebenswelt¬

konzept Sozialer Arbeit Rechnung zu tragen (Thiersch 1992; Wolff u.a. 1997). Andererseits

steigt der Bedarf an längerfristigen Hilfen für mehrfach belastete, desintegrierte junge Menschen

- Hilfen, bei denen es aufgrund schwerwiegender psychosozialer Schädigungen auch um Erzie¬

hung und Beziehung, um „Nachsozialisation" gehen muß.

Fürdie Soziale Arbeit,der sich das SchemavonArmut als sichtbarerVerelendung,

individueller Bedürftigkeit und sittlicher Gefährdung im Gefolge der Fürsorge¬

tradition des 19. und 20. Jahrhunderts tief eingeprägt hat, bringt dieser Wandel

eine Erschütterung gewohnter Sichtweisen und eingespielter Praxisroutinen mit

sich.SiekannArmutnichtmehralseinegesonderteWeltpersönlicherHilfsbedür-

tigkeit beschreiben, der sie sich in fürsorglicher Aufopferung zuneigen muß. Der

verklärende Bhck auf eine exotische „Kultur der Armut" hat ebenso ausgedient

wie das Rettungsparadigma, aus dem die alte Fürsorge bewußt oder unbewußt

ihre Helferidentität bezog. Das Skandalträchtige, das der „schreienden" Armut

von einst anhaftete und das ihren gesellschaftlichen Stachel ausmachte, ist verflo¬

gen. Die der Öffentlichkeit entzogene, schamhaft verschwiegene „neue" Armut

eignet sich kaum noch für kollektive Strategien und Mobilisierungsversuche. Sie

verschwindet, wie U. Beck (1986) in seiner Studie zur „Risikogesellschaft" tref¬

fend bemerkte, „in ihrer Stummheit und wächst in ihr" (S. 156). Gleichzeitig aber

wird die dem Blick derKonsumgesellschaft entzogene Armut aufneue Weise zum

Massenphänomen.Millionenfach erlitten (zumindestvorübergehend),als Erfah¬

rung individualisiert und mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Kindheit und

Jugend, wird sie auf lange Sicht zum Generalthema Sozialer Arbeit. In ihren

klassischen Kernbereichen, der Heimerziehung und der Straffälligenhilfe, wer¬

den die Folgen dieser Verschiebung besonders deutlich spürbar.
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3. Fortschritt und Ambivalenz:Das Beispiel Heimerziehung

3.1 Von der totalen Institution zur offenen Hilfe

Daß sich die Heimerziehung, das traditionelle Kernstück öffentlicher Erzie¬

hung, in den letzten Jahrzehnten substantiell verändert hat, gehört zu den gut

dokumentierten Erkenntnissen der Jugendhilfe (Achter und Neunter Jugendbe¬
richt des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit;

Wolf 1993; Planungsgruppe Petra 1987; TredeAVinkler 1995; Post 1997;

u.v.a.). Seit den bekannten Ereignissen um die Heimkampagnen, die zu Beginn
der siebziger Jahre in eine breite Skandalisierung überkommener Erziehungs¬
strukturen mündeten und in denen Heime mit gutem Grand als totale Institutio¬

nen beschrieben werden konnten, war die Gesamtzahl der Einrichtungen in der

alten Bundesrepublik stark rückläufig. Die Zahl der in Heimen untergebrachten

Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden ging zurück - weit stärker, als es

von der demographischen Entwicklung her zu erwarten gewesen wäre. Anders

als in der DDR, wo die Heimerziehung bis zur Wende das institutionelle und

pädagogische Zentrum der Jugendhilfe bildete, verlor sie in den alten Bundes¬

ländern ihre ursprüngliche Monopolstellung. Im Gefolge der Erschütterungen,
die die Heimkritik mit ihren ideologischen Rundumschlägen ausgelöst hatte,

erschien die Heimerziehung in den Augen der Profession eine Zeitlang als lästi¬

ges fünftes Rad am Wagen - eine ultima ratio, der man Jugendliche nur in extre¬

men Notfällen ausliefern dürfe. In der Konzeption des KJHG (§§ 27ff) bildet sie

nur noch eine Hilfeform unter anderen.

Das schlechte Image, das der Heimerziehung aus der Perspektive einer auf

Öffnung und Lebensweltorientierung bedachten Jugendhilfe lange Zeit anhaf¬

tete, führte in den Heimen selbst zu vielfältigen Bemühungen um qualitative

Verbesserung. In den siebziger und achtziger Jahren setzte sich ein Trend zur

Verkleinerung,zur Professionalisierung und zum Abbau von Hierarchien durch,

dessen Ergebnisse beachtlich sind. Die durchschnittliche Größe der Einrichtun¬

gen verringerte sich in dem Maße, wie die großen Anstalten der Vergangenheit
mit überkommenen Machtverhältnissen brachen und umstrukturiert wurden.

Auch die Größe der Heimgruppen - wichtiger Indikator für die Intensität päd¬

agogischer Prozesse - konnte deutlich reduziert werden. Wissenschaftliche Ori¬

entierung und methodische Reflexion des eigenen Handelns wurden wichtige
Themen einer sich mehr und mehr durchsetzenden Fachlichkeit. Dieser Qualifi-

zierungsschub drückte sich zunächst in einem Bemühen um Therapeutbierung
der Heimerziehung aus: Mehr psychologisch ausgebildetes Personal, heilpäd¬

agogische und therapeutische Erziehungskonzepte, intensivierte Teamarbeit

und Supervision. In Aus- und Fortbildung wurden die therapeutischen Klassiker

wiederentdeckt und ausführlich diskutiert (A. Aichhorn, S. Bernfeld, B. Bet¬

telheim, F. Redl u. a.). Die unkritische, autoritäre Verwendung von Begriffen
wie „Verwahrlosung", „Störung" und „Defizit" wurde angegriffen. Verwahrlo¬

sung wurde nicht länger als normativer Vorwurf, sondern als soziales und libidi-

nöses Problem diskutiert, das die emotionalen Grundlagen des Erziehungspro¬
zesses in den Mittelpunkt rückte. Nicht mehr Erziehung als eindimensionaler

Beeinflussungs- und Prägungsprozeß, sondern .Beziehung als komplexe Interak¬

tion wurde zum Hauptthema eines so verstandenen Konzepts von Heimpädago-
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gik. Dementsprechend erweiterte sich auch das begriffliche und methodische

Instrumentarium, das bis zu dieser Zeit maßgeblich vom Vertrauen in verhal¬

tenstherapeutische „Techniken" bestimmt gewesen war. Prozesse der Übertra¬

gung und Gegenübertragung im Heimalltag wurden diskutiert. Die Tür zu einer

neuen Generation von Heimerziehung war aufgestoßen. Ihr Leitbild war - in

direkter Anlehnung an die psychoanalytische Tradition - das therapeutische Mi¬

lieu (vgl. Schweitzer 1987; Wedekind 1986; Graf 1988).
Andere Schwerpunkte setzten die in den achtziger Jahren aufkommenden

Ansätze zu einer lebensweltorientierten Heimerziehung. Aus der Erfahrung her¬

aus, daß auch die heilpädagogisch und therapeutisch reformierten Heime sich

großenteils noch als entlegene Einrichtungen mit einer ausgeprägten Neigung

zu methodischem Spezialistentum darstellten, rückte das Interesse an regionali-
sierten Arbeitsformen in den Mittelpunkt. Galt die Kernfrage der Fachdiskussi¬

on in den sechziger und siebziger Jahren der unmittelbaren pädagogischen In¬

teraktion zwischen Erzieherinnen und Jugendlichen, so erweiterte sie sich nun

auf den lebensweltlichen Kontext des Heims und die Möglichkeit, hier zu einer

Vernetzung von Ressourcen zu gelangen. Der Versuch, Einrichtungen für ihre

Umgebung zu öffnen und ihnen in einem gegebenen lokalen bzw. regionalen

Kontext sinnvolle Funktionen zu übertragen, führte zu einer Welle neuer Kon¬

zepte, die (zu Ende gedacht) der Heimerziehung einen veränderten Stellenwert

zwischen Familie, Schule, Hortbetreuung und offener Jugendarbeit zuweisen.

Dementsprechend erweiterte sich das methodische Profil. Hausaufgabenhilfen,
die Errichtung von Tagesgruppen, nicht zuletzt ein verändertes Verständnis von

Beratung als systembcher Rekonstruktion familialer Prozesse (Stierlin 1980)

trugen dazu bei, daß sich die Arbeitsformen der Heimerziehung von der betuli¬

chen Rhetorik des Wachsens, Lernens und Reifens emanzipierten und der Kom¬

plexität ihres Arbeitsfeldes Rechnung trugen. Nicht mehr enges Spezialisten¬

tum, sondern „ganzheitliche" Kompetenzen mit einem erhöhten Anteil von

Dienstleistungsbewußtsein und Sozialmanagement sollten danach das pädago¬

gische Handeln bestimmen. Mit neuen Organisationskonzepten - etwa der sog.

flexiblen Jugendhilfe, der Einrichtung kooperativ angelegter Jugendhilfestatio¬

nen und mit ähnlichen Ansätzen - wurde in den letzten Jahren versucht, eine

solche lebensweltliche Öffnung der Heimerziehung zu erreichen (Klatetzki

1995; Krause 1996).
Im Rückblick auf diese Reformprozesse stellt sich die Situation der Heimer¬

ziehung grundlegend anders dar als vor 20 Jahren - die materielle und personel¬

le Ausstattung hat sich ebenso verbessert wie das qualitative Niveau der Ausbil¬

dung. Zugleich aber macht sich an vielen Stellen Stagnation, gepaart mit

Selbstzufriedenheit, bemerkbar. Drängende Fragen, wie die Evaluation von

Qualitätsstandards, die Verbesserung des Hilfeplanverfahrens (§ 36 KJHG)

oder die Entwicklung sozialpädagogischer Diagnoseansätze (Mollenhauer/

Uhlendorff 1995; 1996), erscheinen weiterhin ungelöst, und ein gewisser Hang

zum Rückzug in segmentiertes Expertenwissen erschwert den Zugang zur

Klientel (Colla/Gabriel 1994, S. 323). Vielleicht hängt es mit diesem Trend zur

Stagnation zusammen, daß die Heimerziehung den aktuellen Versuchen, sie er¬

neut für eine fragwürdige Variante ausgrenzender Sozial- und Jugendpolitik zu

vereinnahmen, insgesamt recht ambivalent gegenübersteht.
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3.2 Probelaufpur eine andere Jugendhilfe? Zur Wiederkehr der

geschlossenen Unterbringung

Die Abkehr vom Fürsorgeheim alter Prägung machte Lernprozesse möglich, die

besonders die Praxis spezialisierter Arbeitsteilungen innerhalb der Jugendhilfe,
aber auch zwischen Jugendhilfe, Justiz und Psychiatrie, obsolet erscheinen lie¬

ßen (Schweitzer 1987). Für ein adäquates Verständnis der ebenso langwierigen
wie schwierigen Diskussion über die „geschlossene Unterbringung" ist dieser

Aspekt von besonderer Bedeutung. Das traditionelle, auch in der DDR-Traditi¬

on etablierte Muster einer Heimdifferenzierung gemäß unterschiedlicher Stö-

rangstypen und Schwierigkeitsgrade - einschließlich eines Systems von ge¬

schlossenen Institutionen (in der DDR: Jugendwerkhöfe) als ultima ratio -

erfuhr mehr und mehr Ablehnung. Die kontraproduktiven Wirkungen eines sol¬

chen Verständnisses von Spezialisierung und Differenzierung wurden klarer er¬

kannt. Die Praxis hochdifferenzierter Spezialeinrichtungen, so wurde einge¬
wandt, birgt das Risiko häufiger Verlegungen bzw. Abschiebungen, die für die

betroffenen Jungen und Mädchen jedesmal mit neuen Belastungen verbunden

sind; Enttäuschung und Verletzung infolge häufiger Beziehungsabbrüche seien

der Preis für eine Organisationsform, die sich jeweils nur für einen Ausschnitt

des „Falls" zuständig fühlen könne und auf diese Weise weiteren Beziehungsab¬
brüchen den Weg bereite. Vor allem das Einschließen von Kindern und Jugend¬
lichen in eigens dafür ausgewiesenen geschlossenen Einrichtungen, so der Kon¬

sens in wachsenden Teilen der Fachöffentlichkeit, erzeuge mehr Probleme, als

auf diesem Wege gelöst werden könnten. Auf solche Einrichtungen sei daher

sowohl aus fachlichen als auch ethischen Gründen zu verzichten. Selbst Fach¬

verbände, die traditionell für die Möglichkeit geschlossener Unterbringung ein¬

traten, stützten diesen Konsens nach z.T. langwierigen Auseinandersetzungen

(Z.B.AFET1995).

Eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zu dieser Thematik (v. Wolffers-

dorff/Sprau-Kuhlen/Kersten 1996) kommt zu dem Ergebnis, daß der „Bedarf" an geschlossenen
Heimen in hohem Maße aus Strukturproblemen der Jugendhilfe selbst resultiert und von daher

eine höchst unsichere Größe darstellt. Insbesondere die in der „normalen" Heimpraxis noch im¬

mer weit verbreitete Praxis, störende Insassen nach einer gewissen Zeit an Sondereinrichtungen

abzugeben, trägt dieser Untersuchung zufolge zur Entstehung von Restkategorien bei, deren Aus¬

lagerung das Risiko „sich selbst erfüllender Prophezeiungen" vergrößert (vgl. auch Freigang

1986). Aufgrund kaum auflösbarer Widersprüche zwischen den therapeutischen und den juristi¬
schen Aspekten geschlossener Heime (als einer Form von Freiheitsentzug, die sich zugleich als

Therapienotwendigkeit legitimieren muß) sei für die Zukunft darauf hinzuarbeiten, daß noch be¬

stehende Einrichtungen dieses Typs verbindlich abgeschafft bzw. auf offene Arbeitskonzepte ver¬

pflichtet würden (a.a.O., Kap. 9-12).

Mit diesen Einschätzungen unterstrich auch die DJI-Untersuchung den Einstel¬

lungswandel, der bis zum Ende der achtziger Jahre in weiten Teilen der Fachöf¬

fentlichkeit sowie in der Jugendhilfeadministrationzur Abkehrvon der geschlos¬
senen Unterbringung geführt hatte (vgl. dazu die umfassende Dokumentation in

DVJJ 1994 sowie DPWV/IGFH 1995). Die Zeiten, da die Forderung nach Ein¬

schluß und strenger Erziehung von Seiten der Politik, der Justiz und der Medien

an die Jugendhilfe herangetragen wurde (wie dies vor dem Hintergrund von

Jugendunruhen, Hausbesetzungsaktionen u. ä. in den siebziger Jahren schon ein¬

mal der Fall gewesen war), schienen in weite Ferne gerückt.
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Wenige Jahre später haben sich die Vorzeichen geändert. Die geschlossene

Heimerziehung ist wieder ins Gespräch gekommen. Die Wiederkehr der Dis¬

kussion über das fast schon entschlafene Thema nach der Wende gehört zu den

auffälligsten Phänomenen,die das öffentliche Erwartungsmuster an die Jugend¬

hilfe in neuerer Zeit charakterisieren. Mehrere Bundesländer haben sich für die

(Wieder-)Einführang geschlossener Heime entschieden bzw. stehen kurz vor

entsprechenden Richtungsentscheidungen. Auf zahlreichen Tagungen und Fort¬

bildungsveranstaltungen, in Fachbeiträgen, Verbandsmitteilungen und Politi¬

keräußerungen wird der Debatte erneut eine öffentliche Bühne bereitet, auf der

die (in der Mehrzahl altbekannten) Argumente aufs neue verhandelt werden.

Anlaß waren zunächst die von gewalttätigen Jugendlichen getragenen (und von

einer beifallspendenden Menge gestützten) Ausschreitungen in Rostock im

Sommer 1992. Unmittelbar im Anschluß an die Ereignisse wurde von vielen

Politikerinnen, insbesondere vom CDU-Fraktionsvorsitzenden W Schäuble,

gefordert, für gewaltbereite Jugendliche wieder vermehrt geschlossene Heime

einzurichten. Weitere Politikerstimmen folgten in den nachfolgenden Jahren. Sie

wurden flankiert von Forderungen aus der Justiz, die der Jugendhilfe Untätig¬

keit in bezug auf junge Mehrfachstraftäter vorhielten, die sich einer Beeinflus¬

sung durch permanentes Weglaufen entziehen.

Daß prominente Politikerinnen mit ihren Forderungen nach fluchtsicheren

Einrichtungen Druck auf die Jugendhilfe ausüben, reflektiert eine Verschie¬

bung der Diskussion. Aus einem internen Streitthema der Jugendhilfe ist ein

Politikum geworden. Es überrascht daher nicht, daß entsprechende Meldungen

auch in der Tagespresse gehäuft zu registrieren sind und daß sich selbst einfluß¬

reiche überregionale Medien der Thematik in ungewöhnlich ausführlicher

Form widmen. Viele dieser Darstellungen präsentieren allerdings Lösungen,

deren Voraussetzungen ungeklärt bleiben. Vor allem die nicht zufällig seit Jahr¬

zehnten umstrittenen Aspekte des Themas bleiben dabei zumeist unerwähnt.

Die Frage, wie man offene Heime personell, finanziell und methodisch so aus¬

statten könnte, daß sie schwierige Jugendliche nicht abschieben müssen, wird in

dieser Diskussion merkwürdigerweise nur selten gestellt. Daß sich im Gefolge

des ersten Grundsatzstreits um geschlossene Heime (in den siebziger Jahren)

eine Vielzahl von offenen Arbeitsansätzen entwickeln konnte, in denen zur ge¬

schlossenen Unterbringung anstehende Jugendliche durchaus erfolgreich be¬

treut werden konnten, wird nur selten in Betracht gezogen. Verschiedene Pro¬

jekte aus dem Bereich des Anti-Aggressivitätstrainings (Stickelmann 1996)

haben zudem bewiesen, daß auch mit gewaltorientierten Jugendlichen sinnvol¬

le Projekte offener Jugendarbeit möglich sind, manchmal sogar mit überra¬

schendem Erfolg. Wieso ausgerechnet die Zusammenlegung sozial gefährdeter

Jugendlicher in Spezialeinrichtungen mit dem hausgemachten Risiko von Kon¬

fliktverschärfungen und kumulierender Gewalt geeignet sein soll, das für in¬

tensive Betreuung notwendige Vertrauensklima zu schaffen, bleibt vor diesem

Hintergrund ebenso unerfindlich wie der angebliche Nutzen einer Strafmün¬

digkeit für Kinder. - Eine weitere Frage, die in der neuen Debatte um ge¬

schlossene Heime notorisch ausgeklammert wird, obwohl sie von entscheiden¬

der Bedeutung ist: Wieso sollte in einer Phase einschneidender Sparpolitik

ausgerechnet im Umgang mit aggressiven und delinquenten Jugendlichen die

Bereitschaft zur Finanzierung von Einrichtungen bestehen, die aufgrund ihrer
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besonderen personellen und methodischen Anforderungen nicht nur extrem

teuer sind (mit Tagespflegesätzen, die z.T. schon heute bei mehr als 400.- DM

liegen), sondern das Personal auch noch einem weit überdurchschnittlichen

Burn-out-Risiko aussetzen?

Daher ist die Befürchtung, die wieder aufgekommene Debatte um Freiheits¬

entzug in Heimen könne sich als fatale Anpassung an einen problematischen
Zeitgeist erweisen und gerade gewonnenes pädagogisches Terrain unnötig ge¬

fährden, nicht von der Hand zu weisen. Eine sorgfältige Abwägung der ange¬

sprochenen Positionen läuft daher trotz der schwierigen Probleme, die im Ge¬

folge der Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten auf die Jugendhilfe
zukommen, auf eine klare Absage an die Rückkehr zur geschlossenen Unter¬

bringung hinaus. Das wichtigste Argument muß sich dabei auf die strukturellen

Widersprüche beziehen, zu denen ein ausdifferenziertes Teilsystem im Über¬

schneidungsbereich von Jugendhilfe, Justiz und Psychiatrie zwangsläufig führt.

Als Produkt von Abschiebungsprozessen, die sich von drei Seiten her aufbauen

und wechselseitig überlagern, ist ein solches System in sich widersinnig. Es muß
daher, ganz unabhängig von der pädagogischen Qualifikation und Motivation

des dort arbeitenden Personals, ebenso widersinnige Folgewirkungen hervor¬

bringen und kann die Probleme, für deren Lösung es gedacht ist, am Ende nur

verschärfen. Ganz besonders gilt dies dort, wo sich die angstauslösenden Delikte

von Kindern und Jugendlichen als Symptome des in Deutschland grassierenden
rechtsradikalen Haßkomplexes erweisen. Vor der Meinung, geschlossene Heime
könnten ein probates Mittel zur Umerziehung gewaltbereiter Jugendlicher mit

rechtsradikaler Gesinnung sein, ist nachdrücklich zu warnen. Wie im labilen Ge¬

waltmilieu kurzfristig zusammengepferchter Jugendlicher aus dem rechten

Spektrum die zuvor versäumte Erziehung und Bildung nachgeholt werden soll,
wurde bislang noch nicht verraten.

Gleichwohl hat auch die Jugendhilfe in der neuentbrannten Diskussion über

geschlossene Heime eine Bringschuld. Sie darf nicht die Augen davor verschlie¬

ßen, daß sie bei der Entstehung des Bedarfs an den umstrittenen Sondereinrich¬

tungen vielfach selbst eine zwiespältige Rolle spielt. Nicht immer ist die Erfah¬

rung, pädagogisch nicht mehr weiter zu wissen, nur das Resultat von

Zumutungen, für die „Außenfeinde" wie Justiz oder Politik verantwortlich ge¬
macht werden können. Oft ist sie auch das Resultat von Problemen, die das

mittlerweile hochgradig ausdifferenzierte System der Jugendhilfe in der Diskus¬

sion über die pädagogischen Anteile von Erziehung und Zwang mit sich selbst

hat. Indem sie sich in der bequemen Routine verschanzt, beim Auftreten von

Erziehungsschwierigkeiten erst einmal ihr ganzes Arsenal an Hilfeformen

„durchzuprobieren", kann sie leicht in eine neue Form von Ausgrenzung verfal¬

len - subtiler als die Repressionsmechanismen von einst, für die betroffenen

Jugendlichen aber unter Umständen nicht weniger gravierend. Blandow (1996)
hat in seinem bemerkenswerten Beitrag über „Erziehunghilfekarrieren" an¬

hand von Fallbeispielen darauf aufmerksam gemacht, daß auch die postmoder¬
ne Jugendhilfe unserer Tage nicht dagegen gefeit ist, ihren Klienten „Stricke und
Fallen" zuzumuten. Aufgrund ihrer eigenen Widersprüche und inneren Fronten,
so seine Diagnose, riskiert sie, „genau das zu reproduzieren, was am Anfang
.schwieriger' Karrieren steht: Eine den Jugendlichen undurchschaubare Mi¬

schung aus Sorge und Vernachlässigung, Liebe und Haß" (S. 183).
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Auch die normale Heimerziehung muß sich also fragen lassen, welche kon¬

kreten Anstrengungen zur Integration unbequemer, dissozial agierender, kri¬

minell auffälliger Jugendlicher sie im Einzelfall unternimmt und mit welchen

Methoden sie kritischen Grenzsituationen (Aggressionen, rechtsradikale Ein¬

stellungen, Drogen u.a.) begegnet. Dazu gehört auch die Auskunft darüber, in¬

wieweit sie den Auftrag des KJHG zur offenen Kooperation mit anderen In¬

stanzen auch selbst in die Tat umsetzt. Gerade in der Debatte um geschlossene
Heime muß sie sich aus der Defensive lösen und aufzeigen, welche pragmati¬
schen Alternativen sie der neuen Politik des Einschheßens entgegensetzen

kann. Sie darf den geplanten Rückgriff auf ein überholtes Kontroll- und Sank-

tionsinstrument nicht nur ablehnen, sondern muß erklären, warum diese Ab¬

lehnung auch unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen erforderlich

und vernünftig ist.

4. Behandeln, Wegsperren oder Überwachen? - Zur Debatte um eine

andere Kriminalpolitik

4.1 Die Phase der Reformen: Kriminalpolitik durch (mehr) Sozialarbeit

Lange herrschte über die Reformbedürftigkeit des Strafrechts Konsens. „Der

reformfreudige Umgang mit Kriminalität hatte sich in den alten Bundesländern

im Jahrzehnt vor der Wiedervereinigung etabliert. Erkenntnisse über die ge¬

meinschaftsschädlichen Konsequenzen einer Politik der Ausgrenzung durch

Einschließen waren in einer handlungsbereiten Kriminaljustiz umgesetzt wor¬

den. Eine professionalisierte Sozialpädagogik hatte in der Praxis Brückenköpfe

eingenommen. Dies ging einher mit Rückgängen bzw. stagnierenden Raten bei

den schweren Straftaten und mit einer Phase relativer Prosperität" (Kersten

1997, S. 5). Auch in der einschlägigen Fachöffentlichkeit und in den Ansätzen zur

Veränderung des JGG setzte sich die Abkehr von einer langen Tradition repres¬

siver Kriminalpolitik durch. Parallel zu den oben erwähnten Heimkampagnen

kam es in den siebziger Jahren im Bereich des Strafvollzugs zu Aktionen, die auf

Mißstände aufmerksam machen sollten, in ihrer Stoßrichtung aber noch weiter¬

zielten: Das System von Erziehung und Strafe an sich sollte „skandalisiert" wer¬

den. Vehikel dafür war eine Randgruppenstrategie, in der sich pragmatische Kri¬

tik und Spekulationen über das revolutionäre Potential der Obdachlosen- und

Gefangenenhilfe, der Psychiatriekritik oder der Gemeinwesenarbeit auf z.T.

abenteuerliche Weise vermischten. Trotz ihres revolutionären Duktus und ihres

herrschaftskritischen Anspruchs übte die Randgrappenstrategie allerdings eine

nachhaltige Wirkung aus - paradoxerweise jedoch nicht im Umsturz des Sy¬

stems, sondern in der Errichtung von Sozialarbeiterstellen im Strafvollzug, in

der Bewährungshilfe etc. Auch in den Jugendgefängnissen ergab sich eine Be¬

reitschaft zu vorsichtigen Änderungen - vor allem dort, wo es nicht um substan¬

tielle Probleme (etwa die Bezahlung der Gefängnisarbeit), sondern um Einzel¬

heiten des Gefängnisalltags ging. Anonyme Großgruppen mit ihren schwer

kontrollierbaren Gewaltmechanismen („Gefängnissubkultur") wurden zu klei¬

neren, überschaubaren Einheiten gegliedert („Wohngruppenvollzug"). Fortbil¬

dungsangebote für das Wachpersonal und Experimente mit pädagogischen
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Qualifizierungsformen („Betreuungsbeamte") sollten das Klima der Anstalten

verbessern, traditionelle Gefängnisstrukturen auflösen und Resozialisierung er¬

möglichen. Mehr Sozialarbeiter und bessere Ausbildungsbedingungen in den

Jugendgefängnissen sollten die Voraussetzungen für einen erzieherisch gestalte¬
ten Jugendvollzug schaffen.

In den achtziger Jahren entstand aus der Kritik an Untersuchungshaft, Straf¬

vollzug und Jugendarrest eine ambulante Bewegung, die in der Diskussion über

Kriminalität und Sanktion einen Umkehrschub auslöste. Nicht nur die Verbes¬

serung der Verhältnisse im Gefängnis, sondern die Erprobung von Alternativen

zum Gefängnis stand nun auf der Tagesordnung. Der mit überzeugenden Argu¬
menten als unpädagogisch und nutzlos beschriebene Jugendarrest sollte durch

offene Hilfen ersetzt, die für Jugendliche schädliche Untersuchungshaft durch

Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe ersetzt werden. Neue Beurlau¬

bungsregelungen sowie der Ausbau offener Vollzugsformen wurden gefordert.
Auffällig ist, daß sich die ambulante Bewegung innerhalb kurzer Zeit ausbreiten

und den Diskurs über Delinquenz, Erziehung und Strafe wesentlich beeinflus¬

sen konnte. Ausschlaggebend dafür war, daß ihre Positionen nicht nur in den

unteren Etagen der Profession, sondern auch bei vielen offiziellen Repräsentan¬
ten der Justiz (bei engagierten Jugendrichterinnen und in Teilen der Staatsan¬

waltschaft) Unterstützung fanden. Gegenüber dem Paradigma der „erzieheri¬
schen" Gefängnisstrafe gewann eine andere Auffassung von der Sinnhaftigkeit
strafrechtlicher Sanktionen an Gewicht: Straffälligenhilfe als offene Soziale Ar¬

beit, als Jugendhilfe. Damit war ein Terrain betreten, das der Kooperation von

Jugendhilfe und Justiz neue Perspektiven zu eröffnen schien.

Doch was der „naiven" Bewertung dieser Kooperationsformen zunächst als

ungebrochene Erfolgsgeschichte erschien, zeigte bald seine Schattenseiten und

Probleme. Der Vorwurf, es gehe bei den neuen ambulanten Maßnahmen letzt¬

lich um eine stillschweigende Ausweitung und Intensivierung staatlicher Kon¬

trollansprüche („net widening"), wurde zur Grundlage einer umfassenden

Kritik an dem Versuch, die Grenzen zwischen Strafrecht und Pädagogik zu ver¬

wischen (Ludwig 1989;Lamnek 1994, S. 271ff.). Im Kern bezog sich diese Kritik

auf die Neigung der Pädagogik, einer offenen konzeptionellen Auseinanderset¬

zung mit der Justiz über die Grenzen des Strafens aus dem Wege zu gehen und

sich damit zufriedenzugeben, von ihr einen Platz „im Souterrain" zugewiesen zu
bekommen (Müller/Otto 1986; Christie 1986).

Der wissenschaftlich-kriminologische Diskurs über das Zusammengehen
von Pädagogik und Justiz blieb insofern gespalten, als er das Grundanliegen des

Diversionskonzepts (Vermeidung formeller Sanktionen) zwar grundsätzlich be¬

grüßte, zugleich aber die Gefahr einer unkritischen Verschiebung der Diversion

aus dem reaktiven Bereich in den präventiven Bereich hervorhob (so z. B. Deich¬

sel 1993, S. 177f; vgl. auch Lamnek 1994, S. 285). Mit dieser Kritik war vor allem

der rechtsstaatliche Einwand gegen eine vorschnelle Informalisierung des Straf¬

verfahrens formuliert. „Diversion gefährdet das Rechtsstaatsprinzip ...,
indem

den Informalisierungsprozeß störende rechtsstaatliche Anforderungen (Schuld¬
grandsatz als Sanktionslimitierung im Jugendstrafrecht, Unschuldsvermutung,
Geständnis) umgangen oder fingiert werden oder aber die Träger exekutivi¬

schen Rechts diesen nicht genügen [können]" (Deichsel 1993, S. 177).
Solchen Einwänden zum Trotz schritt der Ausbau ambulanter Sanktionsfor-
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men in der Praxis mit großen Schritten voran. Das Handlungsspektrum, das von

der ambulanten Bewegung erprobt und entwickelt wurde, sollte vor allem die

Möglichkeiten für eine am einzelnen Delinquenten orientierte Spezialpräventi¬
on erweitern. In knappen Umrissen läßt es sich wie folgt beschreiben:

- Soziales Training/soziale Gruppenarbeit: Die heute weitgehend etablierte Praxis des sozialen

Trainings entwickelte sich zunächst im Bereich der Erziehungshilfe und wurde dort als Ansatz

zur Vermeidung von Heimeinweisungen in einem bundesweiten Modellprogramm erprobt

(Kersten/v. Wolffersdorff 1980). In den achtziger Jahren wurden Soziale Trainingskurse dann

vor allem im Bereich der Justiz durchgeführt (Busch u.a. 1986). Jugendliche werden auf dem

Wege einer Betreuungsweisung (§ 10 JGG) für zumeist drei bis sechs Monate Projekten freier

Träger zugewiesen, wo sie pädagogisch betreut werden. Der methodisch-didaktische Spielraum

für die Gestaltung der Arbeit ist groß und umfaßt themenzentrierte Arbeit ebenso wie hand¬

werkliche Tätigkeiten, Gruppenarbeit, Sport, Einzelbetreuung, Rechtsberatung und Erleb¬

nispädagogik. Flankierende Maßnahmen beziehen sich auf Elternarbeit, Unterstützung bei der

Wohnungs- und Lehrstellensuche, Schuldenregulierung. - Pädagogische Probleme ergeben sich

in der Praxis daraus, daß soziale Gruppenarbeit einerseits vom Jugendrichter angeordnet wird,

andererseits jedoch als präventive Maßnahme auf Freiwilligkeit angelegt ist. Pädagogisch um¬

stritten ist in diesem Zusammenhang etwa die Anordnung von Ungehorsamsarrest als Sanktion

für die verweigerte Teilnahme an Kursen. Vor allem für die Jugendgerichtshilfe ergeben sich aus

der Doppelidentität, zugleich den Interessen des Jugendlichen als auch denen des Gerichts ver¬

pflichtet zu sein, bisweilen schwierige Gratwanderungen (DVJJ 1996).

- Arbeitsweisungen: Auch hier geht es um den Versuch, die Verhängung institutioneller Sanktions¬

formen - vor allem Jugendarrest - zu verhindern. Die durch die bundesweiten ßrüc/ce-Projekte

bekannt gewordene Initiative hat das Ziel, durch die Anordnung von (mehr oder weniger) ge¬

meinnützigen Arbeitsleistungen zu verhindern, daß Jugendliche aufgrund von Bagatelldelikten

wie Kaufhausdiebstahl, Schwarzfahren u.a. Bekanntschaft mit Arrest oder U-Haft machen. Als

gemeinnützig anerkannte Einrichtungen bzw. Organisationen (Krankenhäuser, Kirchen, Wohl¬

fahrtsverbände oder städtische Behörden) stellen Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung,

zu denen der Richter Jugendliche „verurteilen" kann. Dies hat den Vorteil, daß sich die Anord¬

nung von Arbeitsstunden leicht quantifizieren und so mit dem Schweregrad eines Delikts in

Beziehung setzen läßt. Auch in diesem Zusammenhang war die Verhängung von Ungehorsams¬

arresten (s.o.) häufig ein Stein des Anstoßes. Pädagogisch nicht unumstritten, von der Justiz auf¬

grund ihrer leichten Handhabung schnell akzeptiert, expandierten die Arbeitsweisungen in den

achtziger Jahre ähnlich stark wie die soziale Gruppenarbeit (Pfeiffer 1983).

- Täter-Opfer-Ausgleich: Mitbedingt durch den Erfolg der beiden anderen Maßnahmenfelder,

konnte sich auch der Täter-Opfer-Ausgleich in der Straffälligenhilfe zunehmend etablieren.Dem

Täter soll die Möglichkeit gegeben werden, einen Beitrag zur Wiedergutmachung des von ihm

verursachten Schadens zu leisten. Vor allem aber soll dadurch den Interessen des Geschädigten,

sofern er/sie dies wünscht, stärker Genüge getan werden. Der Versuch, mehr als in der Vergan¬

genheit die Belange des Opfers zu berücksichtigen, reagiert auf Einsichten der Viktimologie - so

z. B. die Erkenntnis, daß den meisten Opfern von Straftaten weniger an einer Bestrafung des

Täters als an einer angemessenen Form der Wiedergutmachung gelegen ist (Lamnek 1994,

S. 402). Zugleich zieht er die Konsequenzen aus einer Kritik, der sich die Justiz schon seit langem

ausgesetzt sieht und die sich im Gefolge der liberalen Reformen der sechziger und siebziger

Jahre mit ihrem „Verständnis" für den Täter noch einmal verstärkt hatte: Die gängige Straf¬

rechtspraxis hilft dem Opfer nicht, und sie blockiert Ansätze zur informellen Regelung von Kon¬

flikten. Gerade dieser Aspekt verweist darauf, daß dem Anliegen des Täter-Opfer-Ausgleichs die

Strategie zugrunde liegt,dem Täter die Verantwortung für den von ihm angerichteten Schaden zu

verdeutlichen und ihn auf diese Weise an die gemeinschaftliche Dimension seines Handelns zu

erinnern (Messmer 1991, S. 116).- In mehreren deutschen Städten wurden zur Erprobung des

Täter-Opfer-Ausgleichs Modellversuche eingesetzt, deren insgesamt positive Ergebnisse inzwi¬

schen vielfach dokumentiert sind (BMJ 1992). Da der Täter-Opfer-Ausgleich hohe Anforderun¬

gen an das Einfühlungsvermögen und den „pädagogischen Takt" von Mitarbeiterinnen stellt, ist

das Prinzip der Freiwilligkeit hier ein besonders sensibles Kriterium. Die Übernahme dieses

Arbeitsansatzes als Erziehungsmaßregel in das JGG wurde daher vielfach kritisiert. Die neue

Qualität dieser Arbeitsform, so wurde dabei immer wieder unterstrichen, liegt nicht in der Er-
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Weiterung des gesetzlichen Sanktionsspektrums, sondern in der Perspektive einer Reprivatisie¬

rung
- besser: Vergemeinschaftung - des Umgangs mit Konflikten (Thiem-Schräder 1989,

S. 173ff.).

- Erlebnispädagogik: Auch mit diesem Stichwort verbindet sich eine kriminalpolitische Erfolgsge¬

schichte. Delinquente Jugendlichen sollen - z.B im Rahmen längerer Reisen auf Segelschiffen

oder auf Exkursionen in entlegene Landschaften - „Grenzerfahrungen" machen können. Die

Konfrontation mit der Natur und das Aufeinander-Angewiesensein in der Gruppe sollen helfen,

eingeschliffene Verhaltensweisen aufzugeben und Gemeinschaft zu stärken. Der bei diesen Ju¬

gendlichen verbreiteten Angst vor persönlichem Versagen sollen Erfolgserlebnisse entgegenge¬

setzt werden, in denen die Solidarität mit Schwächeren und das Engagement für gemeinsame

Ziele geübt werden können. Der pädagogische Grundgedanke ist auch hier einfach und wurde,

wie so viele kriminalpolitische Einsichten, schon von den Klassikern der Reformpädagogik for¬

muliert - beginnend bei Pestalozzis Idee einer Pädagogik mit Kopf, Herz und Hand bis hin zu

den Erfahrungen von Kurt Hahn, Berthold Otto oder Peter Petersen: Die tägliche Routine

eines Lebens in Risikosituationen, von der die Erfahrung der Jugendlichen bestimmt ist, soll eine

Zeitlang unterbrochen werden. Im Kontakt mit einer nicht zerstörten, nicht zugerichteten Natur

kann der Zugang zu Gefühlen freigelegt werden, die ansonsten verschüttet oder in der Gruppe

tabuisiert sind. Die gemeinsame Bewältigung schwieriger Situationen macht Formen gemein¬

schaftlichen Lebens - Verantwortung, Vertrauen, Selbstvertrauen - erfahrbar (Oelkers 1993,

S. 7 ff.; Homfeldt 1993; Bauer/Nickolai 1989).

Die Theoriegrandlage, auf der die skizzierten Ansätze einer reformierten Straf¬

fälligenhilfe aufbauen, umfaßt neben zentralen Einsichten des „labeling ap-

proach" ein durch die neuere kriminologische Forschung geschärftes Bewußt¬

sein für den „passageren" Charakter der Jugenddelinquenz. Wie sich in einer

Vielzahl von Untersuchungen herausstellte, handelt es sich dabeium ein Phäno¬

men, das zwar in bestimmten Entwicklungsphasen gehäuft auftritt, sich in der

Regel aber auch ohne aufwendige Sanktionierung wieder verliert. In den USA

wurden aus dieser Erkenntnis heraus bereits in den siebziger Jahren zahlreiche

Diversionsprogramme geschaffen, durch die jugendliche Täterinnen am Justiz¬

system vorbeigelenkt und sozialpädagogisch betreut werden sollten. In der Bun¬

desrepublik fand das Diversionskonzept seit den achtziger Jahren verstärkt An¬

wendung. Als kriminalpolitisches Programm popularisierte es die alte Einsicht

der Etikettierungstheorie, es sei in vielen Fällen besser, auf Sanktionen zu ver¬

zichten (Tannenbaum 1938; Lemert 1967) bzw. dort, wo gehandelt werden muß,

der Pädagogik möglichst lange den Vortritt vor der Justiz zu lassen. Erfahrungs¬

gemäß können solche Regelungen jedoch nur dann funktionieren, wenn so un¬

terschiedliche Professionen wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt/Jugend¬

gerichtshilfe und Bewährungshilfe auf kommunaler Ebene kooperieren und

Lösungen pragmatisch aushandeln. Genau hier (und nicht in der Rückwendung

zu den Behandlungskonzepten der siebziger Jahre) liegt die Herausforderung,

der sich Jugendhilfe und Kriminalpolitik heute stellen müssen. Die Konzepte,

die sich in der praktischen Anwendung des „labeling approach" während der

siebziger und achtziger Jahre ausformten, stehen in denkbar scharfem Wider¬

spruch zu den mit einem radikalisierten Präventionsbegriff operierenden An¬

sätzen, die sich am Ende der neunziger Jahre im kriminalpolitischen Diskurs

medienwirksam Gehör verschaffen: Bagatelldelinquenz unnachsichtig verfol¬

gen, Polizeipräsenz erhöhen, Räume schützen, den Anfängen wehren.
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4.2 Von der Resozialisierung des Täters zurpräventiven Erfassung
von Rbikogruppen

Die beschriebenen Praxisansätze haben dabei geholfen, das „sozialpädagogi¬
sche Paradigma",dem die Kriminalpolitik im Anschluß an die Reformbewegun¬

gen der sechziger und siebziger Jahre folgte, auszubauen und weiterzuentwik-

keln. Zahlreiche Begleitforschungsprojekte und Modellevaluationen taten das

ihre, um die Erfolge dieser Ansätze zu dokumentieren. Daß solche Erfolge den

Verzicht auf repressive Sanktionen letztlich rechtfertigten, galt über die Fachöf-

fentlichkeit hinaus als ausgemacht. Der Ansatz liberaler Kriminalpolitik, ausge¬

hend von der sozialen und biographischen Situation des Täters, pädagogische

Handlungsprofile zu entwickeln und Bagatelldelikte nach Möglichkeit zu ent¬

kriminalisieren, hatte sich selbst in der Wahrnehmung einer breiteren Öffent¬

lichkeit bewährt. Und auch der theoretische Dreh- und Angelpunkt dieser Posi¬

tion, nämlich die Anerkennung einer Beziehung zwischen Kriminalität und

sozialer Benachteiligung („Unterprivilegierung") war in Teilen der Öffentlich¬

keit zum Allgemeingut geworden. Sowohl in den USA als auch in Europa wur¬

den zahlreiche kriminalpolitische Dokumente erarbeitet, die den Zusammen¬

hang von abweichendem Verhalten und sozialer Gerechtigkeit in den

Mittelpunkt rückten und daraus programmatische Empfehlungen ableiteten

(Sack 1995, S. 32).
Ziel des nachfrageorientierten Ansatzes, der den hberalen Reformkonzepten

zugrunde lag, war es, potentielle Straftäter für die Konkurrenz um Arbeit, Bil¬

dung und Erfolg besser instandzusetzen, Benachteiligungen auszugleichen und

auf diese Weise einen Beitrag zur Kompensation sozialer Ungleichheit zu lei¬

sten, wie sie die Analyse des Gesellschaftssystems der sechziger und siebziger
Jahre an den Tag gebracht hatte. Im Vergleich dazu präsentiert sich die in der

REAGAN-Ära mit ihrer „Chikagoer" Wirtschaftspolitik in den USA durchsetzen¬

de Auffassung von Kriminalpolitik im Kern angebotsorientiert. Letztlich handelt

es sich dabei um. eine Variante jener neoliberalen Strukturen von Ökonomie

und Markt, die auf breiter Front zum Rückzug aus wohlfahrtsstaatlichen Steue¬

rungsprinzipien führten und einer „Wiederbelebung des Sozialdarwinismus auf

avanciertem ökonomischem Niveau" (Sack 1995, S. 29) Vorschub leisteten. Die

Hauptaufgabe einer angebotsorientierten Kriminalpolitik besteht folglich nicht

mehr darin, die gesellschaftliche Verkehrsfähigkeit des (potentiellen) Delin¬

quenten zu stärken, sondern die Kosten einer Straftat präventiv so weit zu erhö¬

hen, die Straftat so „teuer" zu machen, daß der von ihr erwartete Nutzen deut¬

lich überstiegen wird.

Die Möglichkeiten, auf eine solche Verschiebung der Kosten-Nutzen-Relati¬

on hinzuwirken, sind vielfältig. Sie beginnen bei einer konsequenten Aufwer¬

tung und Erweiterung polizeilicher Zuständigkeiten (community policing; vgl.

Bässmann/Vögt 1997) und reichen bis zur Erprobung neuartiger räumlicher

Kontrollformen, in denen das Bedürfnis nach mehr „Sicherheit" zum Gegen¬

stand ausgefeilter Marktstrategien wird. Insgesamt steht diese neue, in den USA

allerdings schon fest etablierte Form von Kriminalpolitik damit in scharfem

Kontrast zu den vorher dominierenden Auffassungen. Der allmähliche Rückzug

vom Versuch einer sozialstrakturellen Reflexion und Behandlung von Delin¬

quenz, wie er in einer Phase erstarkter Bürgerrechtsbewegungen und radikali-
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sierter Gesellschaftskritik unternommen worden war, läßt die Umrisse einer

neuen kriminalpolitischen Strategie hervortreten. Ihre Hauptmerkmale kenn¬

zeichnet Sack (1995, S. 34) wie folgt: „Sie ist eine weitgehende Absage an

Gesellschaftspolitik im umfassendsten Sinne als einer relevanten Größe im vor¬

beugenden Kampf gegen die Kriminalität. Sie ist anti-sozialstaatlich, resoziali-

sierungsfeindlich, angebotsorientiert, abschreckungsgerichtet im Sinne der

negativen Generalprävention und anti-rechtsstaatlich in bezug auf die tenden¬

zielle Autonomisierung der Polizei im System der strafrechtlichen Sozial¬

kontrolle."

Sacks Aufzählung enthält so ziemlich alles, was einer um Verstehen, Rekon¬

struktion und Gesellschaftskritik bemühten Auffassung von Kriminologie ein¬

mal heb und teuer war. Auch daran zeigt sich: Die Irritation über die Auflösung

vertrauter Normalitätsstandards (s.o., Kap. 2) greift heute weit über die Berei¬

che von Wirtschaft und Politik hinaus. Sie hat auch die Soziale Arbeit erfaßt -

vor allem dort, wo es um die Frage nach angemessenen Reaktionen auf Krimi¬

nalität geht. Offenbar befinden wir uns in einer Situation - oder bewegen uns

mit großen Schritten auf sie zu -, in der die vertrauten Positionen des sozial¬

pädagogischen Paradigmas nicht nur durch finanzielle Einschränkungen, son¬

dern auch durch einen neuen Sicherheitsdiskurs mit einem radikal veränderten

Verständnis von Prävention infrage gestellt werden. Die pädagogisch-thera¬

peutischen Kategorien, die in den siebziger Jahren zunächst das Fortschritts¬

verständnis einer professionellen Minderheit prägten und in den achtziger Jah¬

ren den sozialpädagogischen Hauptdiskurs ausmachten, werden dadurch

zunehmend obsolet. Die Schlüsselkonzepte dieses Diskurses beziehen sich

nicht mehr, im Sinne des liberalen Strafrechts, auf die retrospektive Beeinflus¬

sung des Rechtsbrechers, d.h. auf ein „Verstehen" des Delikts und die „biogra¬

phische" Aufarbeitung seiner Entstehungsbedigungen. Im Mittelpunkt steht

vielmehr ein prospektiver Handlungsansatz: Kontrolle von Räumen; präventive

Erfassung von Risikogruppen; elektronische Überwachung. Die neue Strategie

setzt auf Segregation statt Behandlung, und sie schafft die Grundlage für eine

beschleunigte Modifizierung und Kommerzialisierung von Sicherheit (Schee-

rer 1997; Voss 1997). Diese Denkrichtung ist es, die der auch in Deutschland

vielbeachteten Kriminalpolitik „New Yorker" Prägung die Richtung weist.

4.3 Prävention ohne Grenzen und Strafe pur- die neue Suggestion

von law and order

Die Mediendarstellungen über die Resultate der verschärften Polizeitaktik in

New York lassen die Verheißungen, aber auch die Risiken eines radikalisierten

Verständnisses von vorbeugender Kriminalitätsbekämpfung wie in einem

Brennglas deutlich werden (Ortner et al. 1998). Schon der publizistische Auf¬

wand und die Diktion dieser Berichterstattung zeigen, daß dabei mehr im Spiel

ist als das Interesse an sachlicher Information: Amerika als Trendsetter für ge¬

sellschaftliche Entwicklungen, die bald schon auch in Europa spürbar sein wer¬

den; New York als Mekka einer neuen Kriminalpolitik, die nicht mehr nach der

sozialen Genese des Täters, sondern nach dem Vorfeld möglicher Straftaten

fragt - und in dieser Eigenschaft zum Dreh- und Angelpunkt eines veränderten
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Verständnisses von Prävention wird. Binnen kürzester Zeit, so der offene und

durch Statistiken untermauerte Teil der Botschaft, habe sich die Stadt vom jahr¬

zehntelang sprichwörtlichen Sumpf des Verbrechens zur Oase von Recht, Ord¬

nung und Sicherheit gewandelt. Der Grand dafür sei die Ernennung eines Poli¬

zeipräsidenten, der hart durchgegriffen und seine Truppe endlich auf „zero

tolerance" eingeschworen habe. Bemerkenswert erscheint, daß auch der ver¬

deckte Teil der Botschaft von „Nulltoleranz", nämlich die Aufforderung zur

Nachahmung des Modells, in der aktuellen Medienrezeption weitgehend wider¬

spruchslos akzeptiert wird: Von New York lernen heißt, die Kriminalität auch

hierzulande in den Griff zu bekommen. Die Erfolgsgeschichte aus dem „Big

Apple" hat nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Teile der Praxis in ihren

Bann gezogen. Nur zaghaft meldet sich der Zweifel, ob bei der eilfertigen Re¬

zeption dieser Geschichte nicht große Äpfel mit kleinen Birnen verglichen wer¬

den.

Ein Blick auf den sozial- und kriminalpolitischen Kontext, der das New Yor¬

ker Beispiel überhaupt erst ermöglicht hat, kann diesen Zweifel nur erhärten.

Zudem lenkt er die Aufmerksamkeit auf eine Reihe anderer möglicher Ursa¬

chen, die für die Erklärung der rückläufigen Kriminalitätsraten von Bedeutung

sein könnten - z. B. auf demographische Verschiebungen, auf Veränderungen in

der Aufteilung der illegalen Drogenmärkte oder im Ausmaß der polizeiinternen

Korruption. Nicht zu vergessen ist, daß viele Selbsthilfegruppen in gefährdeten

Stadtbezirken wie der Bronx lange vor dem Beginn der neuen Polizeitaktik da¬

mit begonnen hatten, sich für die Verbesserung der Wohn- und Lebensbedin¬

gungen zu engagieren. Von ihrem Anteil an der Reduzierung der Kriminalitäts¬

raten spricht in der gegenwärtigen New-York-Diskussion auffälligerweise

niemand. Auch die Tatsache, daß große Bevölkerungskreise sich (mitbedingt

durch die wachsende Angst vor Kriminalität) aus dem öffentlichen Leben in

sicherheitstechnisch abgeschirmte Privatbereiche zurückziehen und so ihr Risi¬

ko verringern, zum Opfervon Straßenkriminalität zu werden,könnte zumindest

einen Teil des Rückgangs erklären. Deutlich zeigt sich hier zum einen die Para-

doxie des Zusammenhangs zwischen tatsächlicher Kriminalität und Kriminali-

tatsangst, zum anderen die Tatsache, daß die Erfolge einer extensiven Krimina¬

litätsprävention nach amerikanischem Modell eine Kehrseite besitzen: den

Verlust an Öffentlichkeit und die schleichende Aushöhlung demokratischer

Strakturen.

Die Gefahr besteht darin, daß das Verhältnis von wirksamer Verbrechensbe¬

kämpfung und Grundrechtsorientierung im Sog eines solchen Verständnisses

von Prävention als selektiver Ausgrenzung in eine gefährliche Schieflage gerät.

Der auch in anderen Teilen der USA boomende, auf die Vergeltungsbedürfnisse

der weißen Bevölkerungsmehrheit zugeschnittene Inhaftierungs- und Repressi¬

onskurs im Umgang mit (großenteils farbigen) Straftätern läßt diese Schieflage

besonders deutlich werden und müßte eigentlich die Lust auf Nachahmung in

Europa dämpfen (Weitekamp/Herberger 1995, S. 21). Die neue Suggestion von

law and order, so zeigt die genauere Betrachtung des angeblichen „Wunders von

New York" (Die Zeit, Nr. 14,1997, S. 7), ist mit einer Renaissance abstruser

Straftechniken und mit der fortschreitenden Überfüllung der Gefängnisse er¬

kauft. Allein in den letzten zehn Jahren wurden in der Stadt 18 neue Gefängnis¬

se errichtet (Spiegel, Nr. 29,1997, S. 134). Unter den zahllosen Beispielen, die
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sich in diesem Zusammenhang nennen lassen, stechen vor allem der Violent

Crime and Law Enforcement Act von 1994 sowie die verschärften Praktiken des

Strafvollzugs in mehreren Bundesländern hervor.

Ein dem Basketball entlehntes Vergeltungsprinzip sieht vor, daß Gewalttäter nach Begehung ihrer

dritten Straftat automatisch und ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung zu lebenslanger Frei¬

heitsstrafe verurteilt werden: „Three strikes and you are out." Nach diesem Gesetz wurde etwa ein

junger Mann im Bundesstaat Washington zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er (mit vorgetäusch¬
ter Waffe und geringer Beute) zweimal einen kleinen Laden ausgeraubt und schließlich seinen

Vater bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt hatte (ebd.). - In Kalifornien wurde eine noch

schärfere Variante des Drei-Schläge-Prinzips Gesetz: Selbst Täter mit wiederholten Diebstahlsde¬

likten müssen (sofern diese oberhalb einer Schadensgrenze von 50 Dollar liegen) damit rechnen,

lebenslang eingesperrt zu werden. - Ein Sheriff läßt 7000 Gefangene bei Temperaturen von 50

Grad in der Wüste von Arizona brutalen Arbeitsdienst leisten - mit der Begründung.das Gefängnis
müsse so furchtbar gemacht werden, „daß niemand mehr zurückkommen wird" (Süddeutsche Zei¬

tung, 12.9.1997, S. 12). - Der Gouverneur eines Bundesstaates wird mit dem Ausspruch zitiert, es

werde Zeit, „die Angst wieder in die Gefängnisse zurückzubringen"; Strafgefangene müßten wie¬

der „schmecken wie Strafgefangene" (was immer damit gemeint sein mag), und die Todesstrafe

müsse endlich auch auf regionaler Ebene eingeführt werden (Süddeutschen Zeitung,22.9.1994).
Zu dem kriminalpolitischen Klima, das derartige Auswüchse von Verfolgungswahn ermöglicht,

gehört eine gegenüber europäischen Ländern um ein Vielfaches höhere Inhaftierungsrate. Rund
5 Millionen Bürger, 2% der Bevölkerung, befinden sich in Haft. Erstmals übertraf 1997 die Zahl

inhaftierter Farbiger die der inhaftierten Weißen. Selbst über die Verhängung der Prügelstrafe -

nach arabischem bzw. fernöstlichem Beispiel (Singapore) - wird laut nachgedacht. Ähnlichen Ar¬

beitsprinzipien folgen die militärisch organisierten, auf strikte Einhaltung von Befehl und Gehor¬

sam programmierten „boot camps". Durch widerspruchslose Unterwerfung unter rabiate Erzie¬

hungsmethoden und umfassenden Drill kann sich der Gefangene dort von einem Teil seiner

Gefängnisstrafe „freikaufen". Komplementär zur Verschärfung des Einschheßens wurden in vielen

amerikanischen Städten nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche verhängt. Auch für Deutsch¬

land wurde ein solcher „Präventionsansatz" bereits gefordert. So unterbreitete der Unionspolitiker
Norbert Geiss den Vorschlag, für auffällige und verdächtige Jugendliche auch in Deutschland ein

nächtliches Ausgangsverbot zu verhängen (Dresdner Morgenpost, 1.6.1996, S. 2).

Auch wenn die aufgeführten Beispiele aus der Sicht europäischer Länder

(noch) extrem und nahezu irreal erscheinen, ist nicht zu übersehen, daß wesent¬

liche Teile der neuen Kriminalpolitik längst nach Europa unterwegs sind. Selbst

in Holland, das bislang stets für eine Vorreiterrolle in Sachen liberaler Kriminal¬

politik stand, fiel das amerikanische Modell militärisch organisierter Erzie¬

hungslager auf fruchtbaren Boden (v.d.Laan 1994). In Großbritannien, wo

schon in der Vergangenheit zweifelhafte Beispiele einer „short sharp shock"-

Pädagogik Aufsehen erregten,wurden von der Major-Administration neuartige
Internierungszentren für Wieder- holungstäter vom zwölften Lebensjahr an ge¬

plant. In den skandinavischen Ländern, bislang wie Holland ein günstiges Um¬
feld für kriminalpolitische Alternativen im Sinne von sozialer Integration, ist

eine „Renaissance repressiv-strafrechtlichen Denkens" zu registrieren, das sich

vom Gedanken der Resoziali- sierung und des empowerment weit entfernt

(Papendorf 1994, S. 12). In Deutschland schließlich drückte sich der kriminalpo¬
litische Umschwung beispielsweise in dem 1993 von der CDU/CSU-Fraktion

angestrebten Sofortprogramm aus, das u.a. die Forderung enthielt, auf heran¬

wachsende Straftäter zwingend das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden - eine

Initiative, die seinerzeit nur mit Rücksicht auf die FDP zurückgestellt wurde.

Die Inhaftierungszahlen in deutschen Gefängnissen stiegen zwischen 1992 und

1996 um annähernd 25%.
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5. Dbkussion

Die untersuchten Beispiele stehen für einen übergreifenden Trend, von zentra¬

len sozialpädagogischen Reformauffassungen der beiden letzten Jahrzehnte

wieder abzurücken. Sowohl in der Jugendhilfe als auch im Bereich der Krimi¬

nalpolitik setzte sich dieser Trend während der letzten Jahre in wichtigen Praxis¬

entwicklungen und Fachdiskursen, aber auch auf dem Wege politischer Einfluß¬

nahme durch. Wie läßt sich demgegenüber eine Position bestimmen, die den

Rückgriff auf überwunden geglaubte law and order-Konzepte nicht nur ideolo¬

gisch „entlarvt", sondern seine Beweggründe ernst nimmt und sich dabei nicht

in Moralismus oder fachlicher Rechthaberei erschöpft? Wie kann einer aus

nachvollziehbaren Gründen verunsicherten Öffentlichkeit vermittelt werden,

daß medienwirksam inszenierte Kampagnen für Strafverschärfungen sowie

„Ausländer-raus"-Parolen zwar kurzfristig von den wirklichen gesellschaftli¬
chen Problemen ablenken können, sich aber letztlich als untauglicher Versuch

am untauglichen Objekt erweisen müssen? Folgende Überlegungen erscheinen

für die Beantwortung dieser Fragen zentral:

(1) Wir sind gegenwärtig Zeugen einer gesellschaftlichen Dynamik, deren

Effekte mit dem Bild einer sich stetig weiter öffnenden Schere zwischen den

sozialen Welten zu beschreiben sind: Arbeitslosigkeit, Mangel an Bildung, Ar¬

mut und prekäre Lebensbedingungen einerseits; wachsender Reichtum ein¬

schließlich einer schleichenden Erosion sozialer Gerechtigkeit und der großflä¬

chigen Auflösung der Steuermoral andererseits. In dieser Situation liegt es nahe,

die von den politischen Parteien geschürte Angst vor Kriminalität und Fremden

als Teil einer Suche nach Ersatzlegitimationen zu begreifen.

(2) In dieser Lage erhält die Rede von einer Spaltung der Gesellschaft eine

mehr als nur metaphorische Bedeutung. Der im Hinblick auf die Globalisierung

der Ökonomie als unausweichlich dargestellte Abbau sozialer Leistungen und

demokratischer Strakturen verändert das gesellschaftliche Klima, reaktiviert

Klassengrenzen,wo diese bereits überwunden schienen (Brock 1994). Die psy¬

chosozialen Folgen der Tatsache, daß die Integration in den Arbeitsmarkt für

einen beträchtlichen Teil derjungen Generation schlechterdings nicht mehr vor¬

gesehen ist, wurden lange heruntergespielt und verdrängt. Je deutlicher sich das

Verdrängte nun zurückmeldet, desto mehr wird versucht, es auf ein pathologi¬

sches Phänomen zu reduzieren, für das die klassischen Helfersysteme von Päd¬

agogik und Justiz zuständig sind - ein Projektionskreislauf, der die Jugendhilfe

zwar (scheinbar) aufwertet, sie aber zugleich systematisch überfordert und in

eine Sackgasse treibt. Zugleich ergibt sich daraus das Risiko, daß sie das Muster

einer „gespaltenen Normalität" (Böhnisch 1994) ungewollt reproduziert: so¬

zialintegrative Ansätze für die Bessergestellten, disziplinierende Verwahrungs¬

formen für die Abkömmlinge der wachsenden Rand- und Problemgruppen.

(3) Die sozialpolitischen Geschäftsgrundlagen der Sozialen Arbeit verän¬

dern sich. Deutlicher als bisher zeigt sich, wie sehr sie neben ausreichender Fi¬

nanzierung und guter personeller Ausstattung auf einen übergreifenden demo¬

kratischen Konsens angewiesen ist - einen Konsens, in dem Prinzipien wie

soziale Gerechtigkeit und Solidarität reale, nicht nur symbolische Geltung bean¬

spruchen können. In dem Maße, wie die aktuellen Umverteilungsprozesse die¬

sen Konsens aushöhlen und in wachsenden Teilen der Bevölkerung zu Apathie
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(„PolitikVerdrossenheit") und abnehmender Zustimmung zur Demokratie füh¬

ren, geraten auch die Ansätze einer sozialpolitisch verpflichteten Jugend- und

Straffälligenhilfe, wie sie das neue KJHG vorsieht, in die Defensive (vgl.
Strasser 1997, S. 59ff.). Die Leitkonzepte des KJHG - Integration, Partizipati¬
on, politische Einmischung, Lebensweltorientierung - machen schlicht keinen

Sinn mehr, wenn sie nur auf eingefriedeten pädagogischen Spielwiesen prakti¬
ziert werden können. Nur in einem erweiterten Verständnis von Kooperation
und Vernetzung, das die Grenzen der Sozialarbeit überschreitet, können sie sich

konkretisieren.

(4) Die Polarisierung der Gesellschaft entlang ökonomisch definierter Er¬

folgskriterien läßt einen neuen Bedarf an Demarkationslinien entstehen: oben

und unten, gut und böse, schuldig und unschuldig,vertraut und fremd, inländisch

und ausländisch, erziehbar und unerziehbar. Der Trend zur Individualisierung
und Pluralisierung der Lebensstile, den die Sozialwissenschaft dokumentiert,
führt zwar zu einer bisher ungekannten Vielfalt biographischer Optionen, er¬

zeugt aber gleichzeitig neue Rückzugsphänomene sowie eine „symbolische
Sehnsucht nach integrativen kulturellen Mustern" (Böhnisch 1994, S. 49). Auch
in Teilen der Jugendszene läßt sich beobachten, wie durch die Abschottung
überschaubarer Kerngruppen ein rigides Muster für die Regelung von Zugehö¬

rigkeit und Nicht-Zugehörigkeit entsteht. Je mehr die Funktion von Nähe und

Gemeinschaft, die diese Gruppen vermitteln, als bedroht erlebt wird, desto stär¬

ker der Zwang, sich nach außen abzugrenzen und Fremdes zu bekämpfen (vgl.
dazu die Untersuchung von Lau/Soeffner 1994, S. 261). Der Umgang mit sol¬

chen Haltungen, in denen aggressive Formen der Abgrenzung mit tabuisierten

Bedürfnissen nach Zuwendung und Nähe einhergehen, ist gegenwärtig beson¬

ders für die offene Jugendarbeit eine Herausforderung. Eine Reihe neuerer Un¬

tersuchungen über „Straßenkinder" weist darauf hin, daß hier ein Problemfeld

entstanden ist, das sich den herkömmlichen Arbeitsansätzen der Jugend- und

Straffälligenhilfe weitgehend entzieht (Permien/Zink 1998; Müller 1997;

Hansbauer 1998).
(5) Bislang überwiegen in der Jugendhilfe und Kriminalpolitik skeptische,

abwehrende Einstellungen gegen eine „ordnungspolitische" Vereinnahmung,
die sie im Umgang mit delinquenten Kindern und Jugendlichen wieder auf aus¬

grenzende Lösungen festzulegen versucht. Doch das könnte sich ändern. Denn

bei der Abwägung von Erziehung und Zwang unterliegt sie selbst einem histo¬

risch bedingten Zwiespalt, der insbesondere in Krisensituationen durchbricht.

Peukert (1986) hat diesen Zwiespalt mit seinem historischen Portrait einer „ja-

nusköpfigen" Profession in prägnanter Weise analysiert und sein Beharrungs¬

vermögen aufgezeigt. Gerade weil es sich um eine Eigenschaft handelt, die der

Sozialen Arbeit gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde, sollte es nicht ver¬

wundern,wenn die im vorliegenden Beitrag diagnostizierte Verwirrung über die

genuinen Aufgaben von Jugendhilfe und Kriminalpolitik gegenwärtig auch Teile

der Praxis erfaßt. Nur eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der Frage,
wie die im KJHG bzw. im JGG angelegten Prinzipien und Kooperationsformen
unter restriktiven sozialpolitischen Bedingungen neu begründet werden kön¬

nen, kann hier Klarheit schaffen. Zu wenig hat die sozialpädagogische Praxis

und Wissenschaft der Öffentlichkeit bisher deutlich gemacht, daß eine liberale

Jugend- und Straffälligenhilfe auf einen gesellschaftspolitischen Konsens ange-
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wiesen ist, der nicht ständig neu zur Disposition gestellt wird. Anstatt ihre Ziele

und Methoden in verständlicher Form nach außen zu vermitteln, vergrab sie

sich bei der Diskussion devianztheoretischer und kriminalpolitischer Themen zu

oft in schwer vermittelbaren Grabenkämpfen. Dies gilt auch für die ritualisierte

„Pro-und-contra"-Debatte über geschlossene Heime. Teil einer solchen selbst¬

kritischen Haltung müßte die Einsicht sein, daß die Neigung zu ausgrenzenden,

stigmatisierenden Praktiken auch in den historischen Strukturen der Jugendhil¬

fe selbst verwurzelt ist und stets großes Beharrungsvermögen besaß. Die selbst¬

zufriedene Einschätzung, diese Tradition lasse sich angesichts der inzwischen

durchgesetzten sozialpädagogischen Reformen schlicht ad acta legen, könnte

sich als übereilt erweisen.

6. Schluß

Der wohl meistzitierte Begriff zur Kennzeichnung der Konzeption moderner

Jugendhilfe lautet gegenwärtig „Lebensweltorientierang".Die Fortführung des¬

sen, was dieser oft nur noch dekorativ und verharmlosend gebrauchte Terminus

meint, erscheint dringend geboten - sowohl in den alten wie auch in den neuen

Bundesländern (Thiersch 1997). Zahreiche konstruktive Beispiele dafür exi¬

stieren bereits, andere entwickeln sich trotz oder wegen der bestehenden finan¬

ziellen Engpässe neu. Doch auch das Risiko, das der Sozialen Arbeit aus der

Festlegung auf ein ökonomistisches Erfolgs- und (Dienst-)Leistungsdenken

droht, liegt mittlerweile offen zutage: Eingezwängt zwischen wachsendem Pro¬

blemdruck und rückläufigen Finanzen, gerät sie in die Gefahr, in Bereiche mit

höchst unterschiedlichen Qualitätsmaßstäben auseinanderzudriften: auf der ei¬

nen Seite Hilfeformen, die an den reflexiven Ansprüchen einer politisch bewuß¬

ten, methodisch offenen Arbeitsweise festhalten; auf der anderen immer mehr

Billigvarianten für die Verwahrung, Versorgung, Begutachtung, Ruhigstellung,

Abschiebung von. Rand- und Restgruppen unterschiedlichster Art. Es könnte

sein, daß die fachlich differenzierte, konzeptionell anspruchsvolle Jugendhilfe,

die sich während der letzten Jahre herausgebildet hat, künftig nur noch unter

restriktiven und selektiven Voraussetzungen zur Anwendung kommt, d.h. daß

sie denen vorbehalten bleibt, für die sich der Einsatz von Hilfe, Pädagogik und

Therapie noch „rechnet". Was also wird in Zukunft mit dem Rest geschehen -

den in wachsender Zahl und Intensität auf die Soziale Arbeit zukommenden

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihr partout nicht als Kun¬

den begegnen können, sondern als mehrfach Enttäuschte mit eingeschränkten

Zukunftsperspektiven Unterstützungbenötigen? Von der richtigen Antwort auf

diese Frage wird für die Zukunft von Jugendhilfe und Kriminalpolitik viel ab¬

hängen.
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